
 Sonderzahlung
 möglich

 Mindestbeitrag 
  Jährlich 60,00 Euro,  

Monatlich 5,00 Euro

 Beitragsänderung
  Beitrag kann erhöht,  

verringert und freigestellt  
werden. 
 
Beitragsänderungen können  
sich auf die steuerliche För - 
derung, das Preis-Leistungs- 
Verhältnis und die Höhe der  
Leistungen auswirken.
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Altersvorsorgevertrag (Tarif AV1)
Rentenversicherung

  Dieses Muster-Informationsblatt ist kein Werbematerial, 
sondern stellt Ihnen wesentliche Produktinformationen zur 
Verfügung. Diese sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen 
Ihnen dabei helfen, die Art, die Kosten sowie die möglichen 
Ertragschancen und Risiken dieses Produkts zu verstehen. 
Das Informationsblatt soll einen Vergleich mit anderen Pro-
dukten ermöglichen. Die Angaben sind nur bei planmäßigem 
Vertragsverlauf mit den unter „Daten des Musterkunden“ (sie-
he Seite 2) angegebenen Einzahlungen bis zum Beginn der 
Auszahlungsphase gültig. Die Berechnungen erfolgen mit 
 einer beispielhaften Wertentwicklung. Für Lauf zeiten von we-
niger als 30 Jahren (Mindestlaufzeit) wird kein Muster-Infor-
mationsblatt erstellt.

 Produktbeschreibung
 Ansparphase
  Während der Ansparphase von mindestens 30 Jahren erfolgt 

die Ansparung der klassischen Rentenversicherung mit regel- 
mäßigen Beiträgen und den gutgeschriebenen staatlichen Zu-
lagen. Zu Beginn der Auszahlungsphase stehen mindestens 
die eingezahlten Beiträge und Alters vorsorgezulagen zur 
 Verfügung und werden für die Leistungserbringung genutzt 
(Beitragserhaltungszusage). 

 Auszahlungsphase
  Wenn Sie den Rentenbeginn erleben, zahlen wir lebenslang 

monatlich eine garantierte Rente. Die Rentenzahlung kann 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben frühestens ab Vollendung 
Ihres 62. Lebensjahres und spätestens ab Vollendung Ihres 
67. Lebensjahres erfolgen.

  Die Jahresgewinnanteile werden in der Auszahlungsphase 
nach Ihrer Wahl zur Finanzierung einer dynamischen oder fle-
xiblen Gewinnrente verwendet. Zur Absicherung Ihrer Hinter-
bliebenen können Sie eine Rentengarantiezeit vereinbaren. 
Weitere Einzelheiten unter Basisdaten/Auszahlungsform.

 Chancen-Risiko-Klasse
  Die Chancen-Risiko-Klasse (CRK) gibt an, wie die Ertragschan-

cen und Risiken dieses Produkts gegenüber anderen steuerlich 
geförderten Altersvorsorgeprodukten einzuschätzen sind. Für 
einen Musterkunden hat die unabhängige Produktinformations-
stelle Altersvorsorge dieses Produkt für verschiedene Kapital-
marktszenarien über eine vergleichbare Ansparphase von 40 
Jahren untersucht und in die CRK 1 eingeteilt. Dabei wurde be-
rücksichtigt, ob dieses Produkt zu Beginn der Auszahlungspha-
se eine Beitragserhaltungszusage enthält. Riester-Produkte 
enthalten immer eine Beitragserhaltungszusage.

 CRK 1  Das Produkt bietet eine sichere Anlage durch eine bis zum 
Beginn der Auszahlungsphase festgelegte garantierte  
(Mindest-)Verzinsung oder an einen Referenzzins gekoppelte 
Verzinsung mit niedrigen Ertragschancen. Das unwider-
ruflich gebildete Kapital nach Abzug der Kosten steigt in  
der Ansparphase fort während an. Der Anbieter gibt eine 
Beitrags erhaltungszusage.

 CRK 2  Das Produkt bietet eine sicherheitsorientierte Anlage mit be-
grenzten Ertragschancen. Der Anbieter gibt eine Beitragserhal-
tungszusage.

 CRK 3  Das Produkt bietet eine ausgewogene Anlage mit moderaten Er-
tragschancen. Gibt der Anbieter keine Beitragserhaltungszu sage, 
so besteht ein moderates Verlustrisiko.

 CRK 4  Das Produkt bietet eine renditeorientierte Anlage mit höheren Er-
tragschancen. Gibt der Anbieter keine Beitragserhaltungszu sage, 
so besteht ein höheres Verlustrisiko.

 CRK 5  Das Produkt bietet eine chancenorientierte Anlage mit hohen Er-
tragschancen. Gibt der Anbieter keine Beitragserhaltungszusage, 
so besteht ein hohes Verlustrisiko.

 Basisdaten
 Anbieter 
  Hannoversche  

Lebensversicherung AG

 Produkttyp
  Klassische Rentenversiche-  

rung

 Auszahlungsform
 Lebenslange Rente

  Kapitalzahlung bis zu 30 %  
des zu Rentenbeginn zur  
Verfügung stehenden  
Kapitals.

  Wir sind berechtigt, eine  
Kleinbetragsrente durch  
Einmalzahlung abzufinden  
und 12 Monatsrenten von  
jeweils weniger als 10 Euro  
zu einer Auszahlung zusam - 
menzufassen.

 Steuerliche Förderung
  Prüfen Sie vor Abschluss, ob Sie förderberechtigt sind! Wenn 

ja, können Sie in der Ansparphase Zulagen und ggf. Steuer- 
vorteile erhalten. In der Auszahlungsphase müssen Sie die 
Alters leistung versteuern.

 Beispielrechnung
  Die nachfolgende Tabelle zeigt beispielhafte Wertentwicklun- 

gen vor Kosten und die daraus errechneten Gesamtleistungen 
nach Kosten auf.

 Beispielhafte Kapital zu Beginn Monatliche
 Wertentwicklung der Auszahlungs- Altersleistung
 pro Jahr phase
 1,00 %  52.837 Euro k.A.*
 1,50 %  58.080 Euro k.A.*
 2,00 %  63.982 Euro k.A.*
 3,00 %  78.134 Euro k.A.*

 *  Die Bedingungen für die Verrentung stehen noch nicht fest. 
Die Rechnungsgrundlagen (Rechnungszins, Sterbetafel, 
Kosten) zur Verrentung des garantierten Kapitals stehen be-
reits fest und werden Ihnen auf der nächsten Seite darge-
stellt. Der über das garantierte Kapital hinausgehende 
Betrag wird nach den zum Rentenbeginn bei der Hannover-
schen Lebensversicherung AG für Neuabschlüsse von Al-
tersvorsorgeverträgen gültigen Rechnungsgrundlagen ver-
rentet. Diese Rechnungsgrundlagen stehen zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht fest.



 Stand 21.12.2023
 Weitere Informationen unter:
 www.bundesfinanzministerium.de/
 Produktinformationsblatt 
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Altersvorsorgevertrag (Tarif AV1)
Rentenversicherung

 Zertifizierungsnummer
 000145

 Daten des Musterkunden
 Person
 Kim Mustermensch (geb. 01.01.1997)
  zulageberechtigt: unmittelbar  

keine Kinder

 Geplanter Vertragsverlauf

 Ihr mtl. Beitrag Einmalzahlung 
 85,00 Euro 0,00 Euro
 regelmäßige Erhöhung:
 nein

 Vertragsbeginn Einzahlungs- Beginn der
  dauer Auszahlungsphase
 01.01.2024 40 Jahre, 01.01.2064
  00 Monate früh.: 01.01.2061
   spät.: 01.01.2064

 Eingezahlte Beiträge 40.800 Euro
 + staatliche Zulagen (6.825 + 0 Euro Kinder) + 6.825 Euro
 Eingezahltes Kapital 47.625 Euro

 Garantiertes Kapital 47.979,00 Euro
 Garantierte mtl. Altersleistung 120,72 Euro
 Rentenfaktor k.A.*
 *Der Rentenfaktor steht noch nicht fest.

  Ein Rentenfaktor zeigt an, wie viel monatliche Altersleistung sich aus 
10.000 Euro Kapital ergeben. Für das garantierte Kapital und für das aus 
der Überschussbeteiligung entstandene Kapital verwenden wir zwei unter
schiedliche Rentenfaktoren.

  Der Rentenfaktor für das garantierte Kapital steht bereits fest. Dieser wird 
Ihnen im Versicherungsschein und in den Erläuterungen zur unverbind
lichen Beispielrechnung ausgewiesen.

  Der Rentenfaktor für das über das garantierte Kapital hinausgehende 
Kapital aus der Überschussbeteiligung ergibt sich nach den zum Renten
beginn bei der Hannoverschen Lebensversicherung AG für Neuabschlüsse 
von Altersvorsorgeverträgen gültigen Rechnungsgrundlagen. Es sind 
jedoch mindestens 75 % des Rentenfaktors für das garantierte Kapital ga
rantiert. Der bei Renten beginn ermittelte Rentenfaktor gilt für die gesamte 
Rentenbezugsphase. Die daraus berechnete Rente ist ab Rentenbeginn 
garantiert.

 Anbieterwechsel/Kündigung
  Anbieterwechsel 

Nachfolgende Tabelle enthält die errechneten Werte für einen 
Anbieter wechsel bei einer beispielhaften Wertentwicklung vor 
Kosten von 2,00 %.

 Vertrags- Gezahlte Bei- Übertragungs- entspricht
 dauer träge u. Zulagen wert
   1 Jahr   1.020 Euro      986 Euro   96,67 %
   5 Jahre   5.800 Euro   5.785 Euro   99,74 %
 12 Jahre 14.165 Euro 14.963 Euro 105,63 %
 20 Jahre 23.725 Euro 26.797 Euro 112,95 %
 30 Jahre 35.675 Euro 43.899 Euro 123,05 %

  Für einen neuen Vertrag können erneut Abschluss und Ver 
triebskosten anfallen.

  Kündigung  
Bei einer Kündigung mit Auszahlung müssen Sie bisherige 
Zulagen und Steuervorteile zurückzahlen. Das gilt nicht, wenn 
Sie das angesparte Kapital für eine wohnungswirtschaftliche 
Verwendung einer eigengenutzten Immobilie eingesetzt 
 haben. Statt der Kündigung kann auch eine Beitragsfreistel
lung in Betracht kommen.

 Effektivkosten
 0,58 Prozentpunkte

  Bei der Berechnung der Effektivkosten wurden für den darge
stellten Vertragsverlauf renditemindernde Größen berücksich
tigt, die sich auf die Höhe des Kapitals zu Beginn der Auszah
lungsphase auswirken. Dies sind insbesondere die Kosten der 
Ansparphase. Eine beispielhafte Wertentwicklung von 2,00 % 
wird durch die renditemindernden Größen von 0,58 Prozent
punkten auf eine Effektivrendite von 1,42 % verringert.

 Einzelne Kosten
  Der Anbieter darf vertraglich nur folgende Kosten berechnen:

 Ansparphase
 Abschluss- und Vertriebskosten
 insgesamt    190,50 Euro
        Prozentsatz der eingezahlten Beiträge (inkl. Zulage)  0,40 %

 Verwaltungskosten
 voraussichtl. insg. im ersten vollen Vertragsjahr  38,76 Euro
 Prozentsatz der eingezahlten Beiträge (inkl. Zulage) 3,80 %
 bei beitragspflichtigen Verträgen 
 jährlich bezogen auf die Summe der Zahlungseingänge 0,00 %
 bei beitragsfreien Verträgen 
 jährlich bezogen auf die Summe der Zahlungseingänge  0,15 %

 Auszahlungsphase
 Verwaltungskosten
 Prozentsatz der gezahlten Leistungen    1,75 %

 Kosten für einzelne Anlässe
 Kapitalverwendung für eigengenutzte Immobilie  100,00 Euro
 Versorgungsausgleich                            max. 500,00 Euro

 Zusätzliche Hinweise
  Darüber hinaus belasten wir Sie nur dann mit Kosten, wenn 

dies nach gesetzlichen Vorschriften ausdrücklich zulässig ist 
(z. B. Gebühren für misslungenen Lastschrifteinzug). Gesetz 
liche Schadenersatzansprüche bleiben unberührt.

  Abschluss und Vertriebskosten werden während der Auszah
lungsphase nicht erhoben. Im Falle der Übertragung auf einen 
anderen Anbieter entstehen Ihnen bei der Hannoverschen 
Lebensversicherung AG keine Kosten.

 Absicherung bei Anbieterinsolvenz
  Die Hannoversche Lebensversicherung AG ist Mitglied im ge

setzlichen Sicherungsfonds der Protektor Lebensversicherung 
AG, Postfach 080306, 10003 Berlin. Die Mitgliedschaft ist 
gesetz lich vorgesehen und dient dem Schutz der Ansprüche 
der Versicherungsnehmer, der versicherten Personen, der 
Bezugs berechtigten und sonstigen aus dem Lebensversiche
rungsvertrag begünstigten Personen. Ausnahmsweise kann 
die Aufsichtsbehörde die Verpflichtungen aus den Verträgen 
um maximal 5 % der vertraglich garantierten Leistungen 
 herabsetzen, wenn die Mittel des Sicherungsfonds nicht aus
reichen.

 
 
	 DVL	1117	∙	03.2024
 


